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Die dritte Auflage dieses Lehr- und Handbuchs ist vollständig aktualisiert und
um ein zusätzliches Kapitel ergänzt. Die einzelnen Kapitel handeln alle 
wichtigen Grundlagen der Immobilienbranche ab und folgen im Aufbau dem
Denken vom Markt und vom Kunden her.

Das Buch vermittelt nicht nur Fakten, sondern macht in besonderer Weise 
Zusammenhänge und Hintergründe deutlich. Es wendet sich sowohl an Teilneh-
mer immobilienwirtschaftlicher Studienfächer und Lehrgänge im engeren 
Sinne, als auch an Personen, die sich, ausgehend von Nachbargebieten, so zum
Beispiel von wirtschaftswissenschaftlichen, juristischen oder bautechnischen
Disziplinen, in immobilienwirtschaftliche Fragen einarbeiten wollen. Darüber
hinaus wendet es sich an Praktiker der Immobilienwirtschaft und benachbarter
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